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Sehr geehrte Damen und Herren,

alle Wohlfahrtsverbände im Kreis Herford, für die ich hier spreche, bieten Beratungsdienste in vielfälti-

ger Form an. Beratung, das ist Vertrauenssache. Die Menschen kommen zu uns, weil sie davon aus-

gehen, dass wir ihnen einen besonderen Schutz geben können; gerade bei kirchlichen Diensten ist 

dies festzustellen. Die Menschen gehen dann nicht zu einer Behörde, einem Amt, sondern kommen in 

eine Beratungsstelle zu einem s.g. „Freien Träger“. Die psychosoziale Seite der Menschen, die die 

Beratungsdienste aufsuchen, wie z.B. die Langzeitarbeitslosen, kann m.E. in den Behörden und Äm-

tern nicht so behandelt werden, beziehungsweise die Mitarbeitenden dort können das auch nicht. Sie 

müssen nach dem Gesetz handeln und von daher ersteht der Druck. 

Demzufolge ist es ja auch eingeflossen bei den HARTZ-Gesetzen, dass, wenn bestimmte Defizite bei 

den Klienten auftreten, eben besondere Beratungsdienste hinzugenommen werden müssen. Dies gilt 

bei der Suchtberatung, bei der Schuldnerberatung und auch bei der Migrationsberatung bis hin zur 

Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dazu gehört aber auch, die psychosoziale Beratung 

von Langzeitarbeitlosen.

Man hat sich sicherlich auch etwas bei diesem Verfahren gedacht. Es ging dabei nicht nur um das 

Fachwissen, das bei den Beratungsstellen vorhanden ist. Nein, ich möchte als Vertreter der „Freien 

Wohlfahrt“ an das Subsidiaritätsprinzip erinnern, das besagt, „der Staat macht nicht alles, sondern 

schaut zuerst, wer es denn machen kann“. Meistens werde es dabei ja etwas günstiger, denn andere 

gesellschaftliche Gruppen, wie z.B. die Kirchen, geben ja oft einen nicht geringen Teil (Kirchensteuer) 

dazu. Sie tun dies, weil sie auch einen Auftrag dazu haben, der aber nicht aus dem Gesetz her kommt, 

sondern vom Evangelium. 

In diese Beratungsangebote der „Freien Träger“ reiht sich nun ein die psychosoziale Beratung von 

Langzeitarbeitslosen, und wenn ich mir die Vielzahl der Kontakte (3.000 !) ansehe, dann ist die Bera-

tungsstelle eigentlich nicht wegzudenken. 

Nun kann man natürlich behaupten, in den anderen Beratungsangeboten finden sich doch die Lang-

zeitarbeitslosen immer wieder. Es ist richtig, man findet sie bei den Suchtkranken, bei der Drogenbera-

tung, bei den „Zockern“ etc. Es ist wohl wahr und man hilft auch da, wie man es kann. Die Spezialisten 

jedoch sitzen in der Beratungsstelle für Langzeitarbeitslose und man vermittelt dort hin. 

Umgekehrt – und das biete ich Ihnen hiermit nochmals an -  dürfen Sie uns auch Ihre Klienten in die 

s.g. Fachberatungsstellen der Verbände schicken. Es geht bei allem doch immer um das Wohl der 

Menschen, der Hilfebedürftigen. 
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Die Beratungsstelle für Langzeitarbeitlose gehört somit meines Erachtens auch zur Daseinsfürsorge 

unseres Staates und deren Untergliederungen, wie Kommunen etc. 

Die psychosoziale Beratung von Langzeitarbeitslosen ist somit ein Baustein in der Reihe der ambulan-

ten Beratungsdienste.

gez. H.-Christian Lümkemann 

-Vorsitzender AG der Wohlfahrtsver-

bände im Kreis Herford-

agstatement a.d.arb.-marktkonferenz nov.07-cl


